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Präambel

Auf Grund des § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches i.d.F. der Bekannt-

machung vom 23.09.2004 (BGBl. I, Seite 2414), zuletzt geändert am

20.10.2015 (BGBl. I, Seite 1722) i.V.m. § 245c BauGB i.d.F. der Be-

kanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I, Seite 3634), zuletzt geändert

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. August 2020 (BGBl. I, Seite 1728)

und des § 84  Abs. 3 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) i.d.F.

der Bekanntmachung vom 03.04.2012, zuletzt geändert durch Artikel 7

des Gesetzes vom 15.07.2020 (Nds. GVBl., Seite 244) sowie i.V.m. § 58

Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKom-

VG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl., Seite 576),

zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 15.07.2020 (Nds.

GVBl., Seite 244), hat der Rat der Stadt Lehrte den vorhabenbezogenen

Bebauungsplan Nr. 02/17 "Gewerbegebiet Lehrte-Nord 3 - Erweiterung",

bestehend aus der Planzeichnung mit den Teilgeltungsbereichen A samt

örtlicher Bauvorschrift und D in der Gemarkung Aligse, B in der Gemar-

kung Arpke und C in der Gemarkung Röddensen und den nebenstehen-

den textlichen Festsetzungen und bauordnungsrechtlichen Bestimmun-

gen, sowie die zugehörige Begründung mit Umweltbericht als Satzung

gemäß § 10 Abs. 1 BauGB beschlossen.

    gez. i. V. Bollwein

Lehrte, den 01.02.22                (L.S.)                .................................

    Bürgermeister

Planverfasser

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet

von:

plan : b (Dipl.-Ing. Georg Böttner)

Göttinger Chaussee 166

30459 Hannover

Hannover, den 26.08.2021 gez. Georg Böttner

                                                              ...............................

             Planverfasser

Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Stadt Lehrte hat in seiner Sitzung am

.......................... die Aufstellung des Bebauungsplanes

beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB

am ........................... ortsüblich bekanntgemacht.

Lehrte, den 01.02.22 gez. i. V. Bollwein

                                                               ..............................

                                                               Bürgermeister

Öffentliche Auslegung

Der Rat der Stadt Lehrte hat in seiner Sitzung am

10.05.2017 dem Entwurf des Bebauungsplanes und der

Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am

17.05.2017 ortsüblich bekanntgemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung

haben vom 29.05. bis 30.06.2017 gemäß § 3 Abs. 2

BauGB öffentlich ausgelegen.

Lehrte, den 01.02.22 gez. i. V. Bollwein

                                                               ...........................

                                                               Bürgermeister

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Lehrte hat den vorhabenbezogenen

Bebauungsplan nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß

§ 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 21.07.2021 als

Satzung  (§ 10 BauGB) sowie die Begründung samt

Umweltbericht beschlossen.

Lehrte, den 01.02.22 gez. i. V. Bollwein

                                                             ................................

                                                             Bürgermeister

Inkrafttreten

Der Beschluss des vorhabenbezogenen Bebauungs-

planes ist durch die Stadt Lehrte gemäß § 10 Abs. 3

BauGB am 17.02.2022 im gemeinsamen Amtsblatt für die

Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover

Nr. 7 bekanntgemacht worden.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist damit am

17.02.2022 rechtsverbindlich geworden.

Lehrte, den 23.3.2022 gez. Prüße

                                                              ..............................

                                                               Bürgermeister

Beglaubigung

Es wird hiermit beglaubigt, dass dieser Plan mit der Urschrift

des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes übereinstimmt.

                                                             Der Bürgermeister

                                                                    Im Auftrage

Lehrte, den ...................

..............................

STADT  LEHRTE,     REGION HANNOVER

Verletzung von Verfahrens- und Formvor-

schriften

Innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung des vorhaben-

bezogenen Bebauungsplanes ist eine beachtliche Verletzung

von Verfahrens- oder Formvorschriften oder sind beachtliche

Mängel des Abwägungsvorganges beim Zustandekommen

des Bebauungsplanes - nicht - geltend gemacht worden.

Lehrte, den ....................                        .............................

Bürgermeister

Planunterlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte

Maßstab: 1:1000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der

Niedersächsischen Vermessungs- und

Katasterverwaltung

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und

weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen,

Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 07/2021). Sie ist hin-

sichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen

geometrisch einwandfrei.

Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist

einwandfrei möglich.

Hannover, den 14.07.21

(L.S.)

gez. Kai Tamms

...................................

Unterschrift

Öffentl. best. Vermessungsing.

TEILGELTUNGSBEREICH A (Gemarkung Aligse) - Bauflächen

TEILGELTUNGSBEREICH B

(Gemarkung Arpke) - Kompensationsflächen

Planzeichenerklärung

gemäß Planzeichenverordnung (PlanzV 90) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I Seite 58),

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I Seite 1507).

Erneute Auslegung

Der Rat der Stadt Lehrte hat in seinen Sitzungen am

06.12.2017 und am 27.06.2018 dem geänderten Entwurf

des Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt

und seine erneute öffentliche Auslegung gemäß § 4a

Abs. 3 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der erneuten öffentlichen Auslegung

wurden am 04.07.2018 ortsüblich bekanntgemacht.

Der geänderte Entwurf des Bebauungsplanes und der

Begründung haben vom 12.07. bis 31.08.2018 gemäß

§ 4a Abs. 3 BauGB erneut öffentlich ausgelegen.

Lehrte, den 01.02.22 gez. i. V. Bollwein

                                                               ..............................

                                                               Bürgermeister

TEILGELTUNGSBEREICH C

(Gemarkung Röddensen) - Kompensationsflächen

Übersichtskarte

Teilgeltungsbereiche

B-1 bis B-3

Übersichtskarte

Teilgeltungsbereich C-1

Übersichtskarte

Teilgeltungsbereich C-2

M 1 : 1.000

0
10

75 m

25

M 1 : 2.000

0
10

75 m

25

M 1 : 2.000

0
10

75 m

25
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Beiplan Immissionsschutz

Darstellung der Immissionsorte IO1 bis IO6, die

der Ermittlung der in § 7 Ziffer 1 festgesetzten

Emissionskontingente zugrunde liegen.

Übersichtskarte Teilgeltungsbereich A und D sowie benachbarte Plangebiete

TEILGELTUNGSBEREICH D

Zweite erneute Auslegung

Der Rat der Stadt Lehrte hat in seiner Sitzung am 17.02.

2021 dem erneut geänderten Entwurf des Bebauungs-

planes, jetzt als vorhabenbezogenem Bebauungsplan mit

Vorhaben- und Erschließungsplan, und der Begründung

samt Umweltbericht zugestimmt und seine zweite erneute

öffentliche Auslegung gemäß § 4a  Abs. 3 BauGB

beschlossen.

Ort und Dauer der zweiten erneuten öffentlichen Ausle-

gung wurden am 27.02.2021 ortsüblich bekanntgemacht.

Der geänderte Entwurf des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplanes und der Begründung samt Umweltbericht

haben vom 08.03. bis 16.04.2021 gemäß § 4a Abs. 3

BauGB erneut öffentlich ausgelegen.

Lehrte, den 01.02.22 gez. i. V. Bollwein

                                                               ..............................

                                                               Bürgermeister
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